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AZWV · Zulassung als anerkannter Bildungsträger nach 
Voraussetzung für die Förderung durch die Bundesagentur für Arbeit

Die AZWV ist die "Anerkennungs- und Zulassungsverordnung Weiterbildung". Diese Verordnung ist seit Juli 
2004 in Kraft und beschreibt das Verfahren zur Zulassung von Bildungsträgern und Bildungsmaßnahmen 
durch Fachkundige Stellen.

Das Zulassungsverfahren von Weiterbildungsträgern und -maßnahmen nach dem SGB III wurde auf externe 
Fachkundige Stellen zu übertragen. Die Cert-IT ist von der Bundesagentur für Arbeit als Fachkundige Stelle 
anerkannt und bietet die Zulassung als anerkannter Bildungsträger nach AZWV an.

AZWV ist ein anerkanntes Qualitätsmanagementsystem
Mehr Transparenz im Weiterbildungssektor
Höhere Qualität im Weiterbildungssektor
Aus- und Weiterbildung von Teilnehmer/-innen mit Bildungsgutschein

Eine wesentliche Voraussetzung für die Zulassung eines Bildungsträgers ist der Nachweis über die 
wirksame Anwendung eines Qualitätsmanagementsystems.

Die entsprechenden Normengrundlagen sind in der AZWV § 8 zu finden. Andere Qualitätsmanagement-
systeme wie ISO 9001, LQW oder der Gütesiegelverbund werden bei der Auditierung berücksichtigt.

Mit dem Zertifikat als zugelassener Bildungsträger sind Sie berechtigt im Auftrag der Bundesagentur 
für Arbeit, Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung im Rahmen des SGB III und AZWV durchzuführen 
und Teilnehmer/-innen mit Bildungsgutschein aus- und weiterzubilden.

Die Zertifizierung nach AZWV bietet folgende Vorteile:
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